
11 -A606 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

1010 Wien, den 12. Juni 1984 
Stubenring 1 FOR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl.IV-50.004/69-2/84 
Telefon 7500 Telex 111145 oder 11 1780 

Auskunft 

6~o lAB 

1984 -06- 1 5 
zu 'f 19 IJ 

Klappe 

B e a n t w 0 r tun g 

Durchwahl 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. Marga 
HUBINEK und Genossen an den Bundesmini
ster für Gesundheit und Umweltschutz 
betreffend Umweltfonds 

(Nr. 728/J) 

In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen 

gestellt: 

"1) Mit welchen Personen wurden die zwei im Gesetz vorge

sehenen Geschäftsführerpositionen besetzt? 

2) Welche Berufspraxis weisen diese Personen auf? 

3) Wie sehen die finanziellen Bestimmungen in den 

Verträgen aus?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1): 

Die zwei im Gesetz vorgesehenen Geschäftsführerpositionen 

wurden mit 

Mag.et Dr.iur. Thomas GUTWINSKI und 

Mag.et Dr.iur. Gerald RAINER 

besetzt. 
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Zu 2): 

Mag.et Dr.iur. Thomas GUTWINSKI vollendete die rechts

wissenschaftlichen Studien, war Universitätsassistent 

am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni

versität Wien und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 

Verfassungsgerichtshof. Ab Jänner 1980 war er im Bundes

ministerium für Gesundheit und Umweltschutz im Sekre

tariat des Bundesministers bzw. in der Grundsatzabteilung 

und seit Feber 1981 im Bundesministerium für Finanzen im 

Sekretariat des Bundesministers tätig. 

Mag.et Dr.iur. Gerald RAINER schloß die rechtswissen

schaftlichen Studien ab und absolvierte dann an der 

Fletcher School of Law and Diplomacy in den USA ein 

einjähriges Studium, das er mit dem Grad eines Magisters 

abschloß. Im Anschluß daran war er Mitarbeiter einer 

amerikanischen Unternehmungsberatungsfirma und ab Oktober 

1979 Bediensteter der Österreichischen Kontrollbank AG 

im Stab des Generaldirektors. 

Zu 3): 

Mit Rücksicht auf das Grundrecht des Datenschutzes bin 

ich nicht befugt, das Entgelt anzugeben. 

Der Bundesminister: 
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